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1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634), zuletzt geändert am 27. März 2020 BGBl. I S. 587) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990, zuletzt geändert am 4. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 4. März 2020 (BGBI. I S. 440) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert am 8. April 2019 (BGBl. I. S. 432) 

Thüringer Bauordnung (ThürBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. März 2014, 

zuletzt geändert am 30. Juli 2019  (GVBl. S. 323, 341) 

Thür. Naturschutzgesetz (ThürNatG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2019, 

zuletzt geändert am 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 340) 

Thüringer Waldgesetz (ThürWG) vom 06. August 1993, neugefasst am 18. September 2008, 

zuletzt geändert am 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 414) 

2. VERANLASSUNG UND ZIELE 

Der Stadtrat der Stadt Brotterode-Trusetal hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 

ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΣ ŘŜƴ ǾƻǊȊŜƛǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪ αYƻŎƘŜƴŦŜƭŘά 

aufzustellen, um damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage zu schaffen. Am 13. Oktober 2020 wurde eine Verfahrenswandlung zum 

Angebotsbebauungsplan beschlossen. 

Grundsätzlich sind Bebauungspläne gemäß §8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan und die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne 

stellen die stufenweise Verwirklichung der planerischen Ordnung und Entwicklung für das 

Gemeindegebiet dar. Die Stadt Brotterode-Trusetal verfügt über keinen rechtswirksamen 

Flächennutzungsplan. Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen, sind 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen Angebotsbebauungsplan zu schaffen. 

Aus Sicht der Stadt Brotterode-Trusetal ist die Aufstellung des Bebauungsplans vor dem 

Flächennutzungsplan notwendig, um die von der Bundesregierung gesetzten Ziele des 

Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch zu erreichen. Die Stadt Brotterode-
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Trusetal möchte mit diesem Vorhaben ihrer Verantwortung an den erneuerbaren 

Energiezielen der Bundesregierung gerecht werden und dem Menschenschutz mit der 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen Vorrang geben. 

Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen kein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich im Sinne 

des § 35 BauGB darstellen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. Der 

Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 4 BauGB als vorzeitiger Bebauungsplan aufgestellt. 

Gemäß § 8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt werden, bevor der 

Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der 

Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht 

entgegenstehen wird. 

Das Erfordernis ergibt sich aus dem konkreten Ansiedlungswillen eines Investors und der 

damit einhergehenden wirtschaftlichen Entwicklung sowie zusätzlichen Steuereinnahmen 

für die Stadt Brotterode-Trusetal. Zudem trägt das Vorhaben zum weiteren Ausbau der 

Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien und zur Erreichung der gesteckten 

Ausbauziele bei. Die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Stadt wird durch das 

Vorhaben an dieser Stelle nicht beeinträchtigt, da die Flächen aktuell einer bergbaulichen 

und teilweise landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. 

Dabei soll, nordwestlich der Ortslage Elmenthal, eine Fläche als ein sonstiges Sondergebiet 

gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung für die Nutzung erneuerbarer 

Energien als Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO Photovoltaik) festgesetzt werden. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst eine Fläche von 2,6 Hektar. 

Der Deutsche Bundestag hat das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG 2017 vom 21. Juli 2014, 

BGBl. I S. 1066, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 BGBl. I S. 

706, 723) verabschiedet. 

Nach den vorläufigen Förderbestimmungen des § 48 Abs. 1 Nr. 3 (a) (cc) EEG 2017 liegt der 

Solarpark auf einer Konversionsfläche.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen 

der europäischen und der nationalen Energiepolitik.  

Nach dem Gesetz zum Vorrang der erneuerbaren Energien (in der Fassung EEG 2017) soll bis 

zum Jahr 2030 ein Anteil der erneuerbaren Energien von 65 % am Bruttostromverbrauch 

erreicht werden.   
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Abb. 1 Entwicklung der Anteile erneuerbarer Energien Quelle: AGEE-Stat/Umweltbundesamt 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch stieg von 37,8 Prozent 

(2018) auf 42,1 Prozent (2019). 

aƛǘ ŘŜƳ ŀƳ олΦлтΦнлмм ƛƴ YǊŀŦǘ ƎŜǘǊŜǘŜƴŜƴ αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊŜǎ ōŜƛ der 

9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ {ǘŅŘǘŜƴ ǳƴŘ DŜƳŜƛƴŘŜƴά ŜǊŦƻƭƎǘŜ Ŝine Novellierung des Baugesetzbuchs. 

Damit wurde die Bedeutung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung als eigenständiges Ziel 

unterstrichen. 

Die vorliegende Planung ermöglicht es der Stadt Brotterode-Trusetal, über die Integration 

erneuerbarer Energien in die städtebauliche Planung einen Beitrag zur Erreichung der 

quantitativen Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Thüringen auf kommunaler 

Ebene zu leisten. 

Photovoltaikanlagen stellen dabei ein wichtiges Potential zur verstärkten Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen dar. Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen 

Standortvoraussetzungen wie möglichst hohe solare Einstrahlwerte, keine Schattenwürfe 

aus bestehenden Bepflanzungen, Lage in möglichst nebelarmen Gebieten, möglichst geringe 

Windgeschwindigkeiten, ideale Geländevoraussetzungen, entsprechende wirtschaftliche 

Größe und nahe gelegene Einspeisemöglichkeiten ins Stromnetz liegen im Plangebiet vor. 

Das Planungsgebiet liegt abseits von Wohnbebauungen und Verkehrsanlagen und liegt 

nahezu nicht einsehbar im Landschaftsraum. 

Aufgrund dieser Standortqualitäten ist das Bebauungsplangebiet für die geplante Nutzung 

für Anlagen zur Sonnenenergienutzung bestens geeignet. 
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Um die bislang ehemals bergbaulich genutzte Fläche als Standort nutzen zu können, wird 

durch den vorzeitigen Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik αYƻŎƘŜƴŦŜƭŘά Ŝƛƴ ǎƻƴǎǘƛƎŜǎ 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung für die Nutzung erneuerbarer Energien als 

Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO Photovoltaik) festgesetzt. 

Insbesondere sollen folgende Planungsziele erreicht werden: 

- wichtiges Klimapolitisches Ziel ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der 

Gesamtenergieproduktion und somit Reduzierung des Anteils fossiler Energiegewinnung 

- Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Stadt Brotterode-Trusetal 

- Erzeugung von Strom aus Solarenergie und damit verbundene Reduzierung des CO2-

Ausstoßes 

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

- Einbettung der Anlage in die umgebende Landschaft 

- Sicherung der Anlage durch eine Einzäunung  

3. LAGE UND GRÖSSE DES BEBAUUNGSPLANES 

3.1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  

5ƛŜ ǸōŜǊǇƭŀƴǘŜ CƭŅŎƘŜ ǳƳŦŀǎǎǘ ŎŀΦ нΣс ƘŀΣ ŘŀǾƻƴ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪ αYƻŎƘŜƴŦŜƭŘά нΣн 

ha und externe Ausgleichsflächen von 0,4 ha. 

Geltungsbereich 1 

Das Planungsgebiet grenzt an den nordwestlichen Rand der Ortslage des Ortsteiles Elmenthal 

der Gemeinde Brotterode-Trusetal an. 

Bei der vorgesehenen Fläche handelt sich um die Sandberghalde die bis in die 70er-Jahre des 

letzten Jahrhunderts betrieben wurde. Auf ihr wurden die Nebengesteinsvorschnitte des 

Tagebaues, in geringen Volumen abgelagert. 

 

Der räumliche Geltungsbereich 1 enthält in der Gemarkung Elmenthal, Flur 12 die Flurstücke  

92(Weg)(teilweise); 122/14(tw); 127/93(Weg)(tw); 123/15(tw); 124/16(tw); 95(Weg)(tw); 

129/101(tw)  

sowie die Flur 13 die Flurstücke 10(tw); 12(tw); 56(Weg)(tw); 65/38(tw); 64/38(tw); 37(tw) 

und 49(Weg)(tw) und wird im Einzelnen wie folgt begrenzt: 

- im Norden: allgemeine landwirtschaftliche Flächen 

- im Süden: Einlagerungsstätte Kochenfeld 

- im Osten: Gehölze, allgemeine landwirtschaftliche Flächen 

- im Westen: Forstflächen, Gehölzflächen  
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Abb. 2, Digitale Orthophotos (DOP), Quelle: Geoportal Thüringen, mit Kennzeichnung der Lage des Planungsgebietes 
(roter Umring), unmaßstäblich 

Geltungsbereich 2: Gemarkung Herges Vogtei, Flur 12, FlurstückςNr. 32, 54 und 55 

Geltungsbereich 3 Gemarkung Auwallenburg, Flur 20, Flurstück-Nr. 148/46 

 

  

Abb. 3 DOP, Quelle: Geoportal Thüringen, mit Kennzeichnung der Lage des Planungsgebietes (roter Umring), 
unmaßstäblich 

4. VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

4.1 THÜRINGER LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2025 (LEP 2025) 

Geltungsbereich 2 Geltungsbereich 3 

Geltungsbereich 1 
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Aus der Begründung zu G 5.2.9 wird deutlich, dass auch das Landesentwicklungsprogramm 

(LEP 2025) eine Nachnutzung von baulich geprägten Brach- und Konversionsflächen explizit 

berücksichtigt und fordert 

"Mit der Errichtung großflächiger Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie im Freiraum ist 

regelmäßig eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange verbunden. Aus diesem Grund wird 

auf die Inanspruchnahme von baulich vorbelasteten oder infrastrukturell geprägten 

Gebieten orientiert. Dazu können baulich geprägte Brach- und Konversionsflächen, ehemals 

bergbaulich genutzte Bereiche und geeignete Deponien, sofern die vorherige Nutzung noch 

fortwirkt ebenso zählen, wie durch Verkehrs- und sonstige Netzinfrastrukturen in ihrem 

Freiraumpotenzial eingeschränkte Gebiete." 

4.2 RAUMORDNUNG, REGIONALPLANUNG 

Die Stadt Brotterode-Trusetal gehört zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen. 

Die Stadt Brotterode-Trusetal ist als Grundzentrum eingestuft und dient somit als Ergänzung 

der vorhandenen Ober ςund Mittelzentren und nimmt raumordnerische Aufgaben war. 

Der Regionalplan Südwestthüringen legt die anzustrebende räumliche Ordnung und 

Entwicklung als Ziele der Raumordnung fest. 

Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Südwestthüringens (RP-SWT, ThürStAnz 

Nr. 19/2011) liegt das Planungsgebiet im Siedlungsbereich Südwestthüringen.  

Unter Pkt. G 3-22 des Regionalplanes wird zur Ansiedlung von PV-Anlagen folgendes gesagt: 

Raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen bevorzugt auf baulich 

vorgeprägten Flächen wie Deponien, Brach- und Konversionsflächen ohne besondere 

ökologische oder ästhetische Funktion errichtet werden. 
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Abb. 4, Kartenauszug RP-SWT (Quelle: RP-SWT) mit der Kennzeichnung des Planungsgebietes (roter Pin), unmaßstäblich 

Das Plangebiet liegt im Naturpark Thüringer Wald und im Vorbehaltsgebiet Tourismus und 

Erholung "Thüringer Wald" sowie in der regional bedeutsamen, gewachsenen 

Kulturlandschaft "Thüringer Wald - Thüringer Schiefergebirge mit Buntsandsteinvorland" 

(Karte 4-1, RP-SWT). 

 

 
Abb. 5, Kartenauszug 4-1, RP-SWT (Quelle: RP-SWT), unmaßstäblich 

Das Planungsgebiet ist nahezu nicht einsehbar, kleinmaßstäbig und befindet sich in keinerlei 

Sichtachse bedeutender Kulturgüter. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist als 

gering anzusehen und ist unbedeutend gegenüber der global wichtigen Zielstellung des 

Klimaschutzes. Die Reduzierung der Treibhausgase und damit der Menschenschutz sind 

oberstes Gebot.  
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4.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Für die Stadt Brotterode-Trusetal gibt es keinen genehmigten Flächennutzungsplan (FNP). 

Der in Bearbeitung befindliche FNP liegt ȊǳǊȊŜƛǘ ŀƭǎ αunabgestimmter Entwurfά aus dem Jahr 

2013 vor. Eine Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte noch nicht. Die Stadt Brotterode-

Trusetal beabsichtigt den Flächennutzungsplan zeitnah fertigzustellen.  

In dem unabgestimmten Entwurf ist der Planbereich als Fläche für Wald und Landwirtschaft 

dargestellt. Weiterhin erfolgt eine teilweise Darstellung der Fläche unter denen der Bergbau 

umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind mit gültigen 

Bergbauberechtigungen.   

Im zukünftigen FNP ist der Planbereich als sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

mit der Zweckbestimmung für die Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-

Freiflächenanlage (SO Photovoltaik) darzustellen.  

 

Abb. 6, Auszug unabgestimmter Entwurf Flächennutzungsplan (Quelle: Stadt Brotterode-Trusetal) mit Kennzeichnung der 
ungefähren Lage des Planungsgebietes (roter Umring), unmaßstäblich 

5. RAHMENBEDINGUNGEN 

5.1 GEOGRAPHISCHE LAGE UND TOPOGRAPHIE 

Der Standort (Geltungsbereich 1) befindet sich nordwestlich außerhalb der Ortslage von 

Brotterode-Trusetal. Das Gelände steigt von Südosten nach Nordwesten. Das Planungsgebiet 

liegt in einer Höhe von 466 m bis 472 m NHN (über dem Meeresspiegel). Es wird ein 

Höhenunterschied von etwa 7 m überwunden. 
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Abb. 7, Auszug Digitale Topographische Karte (DTK 10), Quelle: Geoproxy Thüringen) mit Kennzeichnung der ungefähren 
Lage des Planungsgebietes (roter Umring), unmaßstäblich 

5.2 NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG, LANDSCHAFTSBILD 

Das Planungsgebiet gehört zum Landschaftsraum des Mittleren Thüringer Waldes.  

 

Abb. 8, Karte Naturräumliche Gliederung, Quelle: Thür. Landesanstalt für Umwelt und Geologie 




































